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zur oberen Bahnlinie. Man hat aber auch ichon zwei zu beiden Bahnlinien
winkelrecht geitellte Treppenläute angeordnet.

Stehen beide Bahnlinien unter gemeiniamer Verwaltung, lo hat man nur
eine Fahrkartenausgabe vorzufehen, die [elbltredend im Untergeichoß gelegen [ein
muß. Hat man es mit getrennten Verwaltungen zu tun, [0 werden in vielen
Fällen zwei getrennte Fahrkartenausgaben, ebenlo zwei Gepäckabfertigungen not-
wendig. Man hat aber auch in dielem Falle die genannten Räume gemeiniam
angeordnet, natürlich im Untergeichoß.

Fig. 208.
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Vom Hauptbahnhof zu Osnabrück131).

lfm.) w. Gr.

Für die Dieniträume ift gleichfalls von Welenheit, ob die beiden Bahnlinien
gemeinlam oder getrennt verwaltet werden. Im erfteren Falle braucht man diefe
Räume nur einfach vorzuiehen; im letzteren Falle hingegen find die Dienlträume
doppelt, und zwar je eine Gruppe im Unter- und im Obergefchoß, unterzubringen.
Indes wurden auch [chon bei gemeinlamer Verwaltung oben und unten Dienlt-
räume zur Ausführung gebracht und zwiichen beiden Gruppen eine bequeme
Treppenverbindung (am einfachiten wohl durch eine Wendeltreppe) hergeltellt.

Warte- und Erfrilchungsräume find, wie bereits angedeutet wurde, in unge-
fähr gleicher Zahl und Größe vorzuiehen, iobald die zwei Linien von annähernd
gleicher Bedeutung find; lonlt lalfe man lie bei der minder wichtigeren Linie
eine welentlich untergeordnetere Rolle lpielen. Gleiches gilt von der Gepäck-


